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Österreichisches Institut für Bautechnik OIB-330-014/15 Begriffsbestimmungen 

Abfallsammelraum 
Allseitig geschlossener Raum, welcher der technisch und hygienisch einwandfreien Sammlung und Zwischenla-
gerung von Abfall dient. 

Abfallsammelstelle 
Offene oder teilweise geschlossene bzw. überdachte Einrichtung, die der technisch und hygienisch einwandfreien 
Zwischenlagerung von Abfall dient. 

Abgas 
In der Feuerstätte bei der Verbrennung fester, flüssiger und/oder gasförmiger Brennstoffe entstehendes, gasför-
miges Verbrennungsprodukt einschließlich der in ihm schwebenden festen oder flüssigen Bestandteile und eines 
allfälligen Luftüberschusses. 

Abgasanlage 
Anlage für die Ableitung der Abgase von Feuerstätten für feste, flüssige oder gasförmige Brennstoffe ins Freie; 
Verbindungsstücke sind nicht Teil der Abgasanlage. 

Abwasser 
Wasser, welches durch Gebrauch verändert ist, und jedes in die Entwässerungsanlage fließende Wasser, wie 
z.B. häusliches Schmutzwasser, industrielles und gewerbliches Abwasser sowie Kondensate. 

Anbindeleitung 
Verbindung zwischen Steigleitung oder dezentralem Wärmebereitsteller einerseits und dem Wärmeabgabesys-
tem (Heizkörper, -register oder -fläche) andererseits. 

Anlagengeräuschpegel, energieäquivalenter (LA,eq,nT) 
A-bewerteter energieäquivalenter Dauerschallpegel, der in einem Raum bei Betrieb einer haustechnischen  
Anlage innerhalb dieses Raumes mit der Zeitbewertung „fast” gemessen und auf 0,5 s Nachhallzeit bezogen 
wird. 

Anlagengeräuschpegel, maximaler (LAF,max,nT) 
Maximaler A-bewerteter Schallpegel, der in einem Raum bei Betrieb einer haustechnischen Anlage außerhalb 
dieses Raumes mit der Zeitbewertung „fast” gemessen und auf 0,5 s Nachhallzeit bezogen wird. 

Anpassungswert (LZ) 
Pegelzu- oder -abschlag für bestimmte Arten von Geräuschquellen bzw. -charakteristika. 

Architekturlichte 
Sollmaß zwischen verputzten oder verkleideten bzw. fertigen seitlichen Laibungen sowie zwischen verputzter 
oder verkleideter bzw. fertiger Sturzuntersicht und Sohlbankanlauf bzw. Oberkante Anschlagprofil. 

Aufenthaltsraum 
Ein Raum, der zum länger dauernden Aufenthalt von Personen bestimmt ist (z.B. Wohn- und Schlafraum, Wohn-
küche, Arbeitsraum, Unterrichtsraum), nicht dazu zählen jedenfalls Badezimmer und Toiletten. 

Außenlärmpegel, bauteillagebezogener 
Außenlärmpegel unter Anwendung von Anpassungswerten (Beurteilungspegel), der sich aus dem standortbezo-
genen Außenlärmpegel für die jeweilige Lage des Bauteiles am Gebäude ergibt. 

Außenlärmpegel, maßgeblicher 
Bemessungsgrundlage zur Feststellung der Anforderungen an die Schalldämmung von Bauteilen unter Anwen-
dung von Anpassungswerten (Beurteilungspegel). 

Außenlärmpegel, maßgeblicher standortbezogener 
Außenlärmpegel unter Anwendung von Anpassungswerten (Beurteilungspegel), der sich aus der standortbezo-
genen Umgebungslärmsituation in 4,00 m Höhe über Boden ergibt. 

Barrierefreiheit 
Barrierefrei im Sinne der OIB-Richtlinie 4 sind bauliche Anlagen, wenn sie für Kinder, ältere Menschen und Men-
schen mit Behinderungen in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne 
fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind. 

Bau-Schalldämm-Maß, bewertetes (R’w) 
Einzahlangabe für das Bau-Schalldämm-Maß, ermittelt nach ÖNORM EN ISO 717-1 aus den Werten von R‘ (in 
den Terzbändern 100 Hz bis 3150 Hz). 
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Bau-Schalldämm-Maß, bewertetes resultierendes der Außenbauteile gesamt (R´res,w) 

Einzahlangabe für das Bau-Schalldämm-Maß, das für einen Außenbauteil, der aus mehreren Teilflächen mit un-
terschiedlichen Abmessungen und unterschiedlichen Schalldämm-Maßen besteht (z.B. eine Außenwand mit 
Fenstern und Außentüren), bestimmt wird. 

Bauwerk 
Eine Anlage, die mit dem Boden in Verbindung steht und zu deren fachgerechter Herstellung bautechnische 
Kenntnisse erforderlich sind. 

Befeuchtungsenergiebedarf (BefEB) 
Beim Befeuchtungsenergiebedarf wird der allfällige Energiebedarf zur Befeuchtung dargestellt. 

Beherbergungsstätte 
Gebäude oder Gebäudeteile, die der Beherbergung von Personen dienen und mehr als zehn Gästebetten auf-
weisen. 

Bekleidungen 
Schichten eines Bauteils, die die Erfüllung einer oder mehrerer Anforderungen hinsichtlich Brand-, Wärme-, 
Schall- und Witterungsschutz sicherstellen helfen; Bekleidungen bestehen in der Regel aus einer Außenschicht, 
Unterkonstruktion und Dämmschicht bzw. Wärmedämmung. 

Beläge 
Äußerste Schicht eines Bauteils, der nicht unter Bekleidungen fällt, wie z.B. Bodenbeläge, dekorative Verscha-
lungen, Akustikplatten; Beläge werden in der Regel auf einer Bekleidung oder einer Rohwand bzw. Rohdecke 
angebracht. 

Beleuchtungsenergiebedarf (BelEB) 
Der Beleuchtungsenergiebedarf ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt und entspricht dem Energiebe-
darf zur nutzungsgerechten Beleuchtung. 

Bereich, allgemein zugänglicher 
Bereich innerhalb oder außerhalb eines Bauwerkes, der für die regelmäßige Erschließung oder Benutzung durch 
unterschiedliche Personen, wie z.B. Bewohner, Kunden, Lieferanten, gedacht ist. Nicht dazu zählen Gebäude 
oder Gebäudeteile mit nicht mehr als zwei Wohnungen oder Reihenhäuser, die ausschließlich der Wohnnutzung 
dienen, sowie Bereiche innerhalb einer Wohneinheit und betrieblich genutzte Räume, in denen nicht mehr als  
15 Personen gleichzeitig anwesend sind. 

Betriebsbau 
Bauwerk oder Teil eines Bauwerkes, welches der Produktion (Herstellung, Behandlung, Verwertung, Verteilung) 
bzw. der Lagerung von Produkten oder Gütern dient. 

Betriebsstrombedarf (BSB) 
Der Betriebsstrombedarf ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt und entspricht der Hälfte der mittleren 
inneren Lasten. 

Beurteilungspegel (Lr) 
Der auf die Bezugszeit bezogene A-bewertete energieäquivalente Dauerschallpegel eines beliebigen Geräu-
sches, der – erforderlichenfalls – mit Anpassungswerten versehen ist. 

Brandabschnitt 
Bereich, der durch brandabschnittsbildende Wände bzw. Decken von Teilen eines Gebäudes getrennt ist. 

Brandwand 
Brandabschnittsbildende Wand mit erhöhten Anforderungen. 

Brutto-Grundfläche (BGF), konditioniert 
Fläche entsprechend der Definition gemäß ÖNORM B 8110-6. 

Brutto-Volumen (V), konditioniert 
Volumen entsprechend der Definition gemäß ÖNORM B 8110-6. 
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Dauerhaftigkeit des Tragwerks 
Fähigkeit des Tragwerks und seiner tragenden Bauteile, das Tragwerksverhalten infolge zeitabhängiger Verände-
rungen der Eigenschaften unter Berücksichtigung der Umweltbedingungen und der geplanten Instandhaltungs-
maßnahmen nicht unvorhergesehen zu verändern. 

Durchgangslichte, nutzbare Breite 
Die nutzbare Breite der Durchgangslichte stellt die geringste lichte Breite der Öffnung des Türstockes bzw. der 
Zarge dar. Sofern Türblätter bei 90° geöffnetem Zustand um nicht mehr als je 5 cm in die Durchgangslichte hin-
einragen, bleiben diese bei der Ermittlung der nutzbaren Breite unberücksichtigt. Türdrücker, Notausgangsbe-
schläge und Paniktürbeschläge bleiben bei der Ermittlung der nutzbaren Breite ebenfalls unberücksichtigt. 

Durchgangslichte, nutzbare Höhe 
Die nutzbare Höhe der Durchgangslichte stellt die geringste lichte Höhe der Türöffnung, die nach Einbau (Monta-
ge) des Türstockes bzw. der Zarge bei geöffnetem Türblatt den freien Durchgang ohne Einengung ermöglicht, 
dar. Bei einem durchgehenden Fußboden entspricht die nutzbare Höhe der Durchgangslichte der Stocklichten-
höhe. Einbauten in der Höhe, wie z.B. Türanschlag oder Türschließer, werden bei der Ermittlung der nutzbaren 
Höhe der Durchgangslichte nicht berücksichtigt. 

Einwirkung 
Eine auf das Tragwerk einwirkende Kraft- oder Verformungsgröße. 

Endenergiebedarf (EEB) 
Der Endenergiebedarf umfasst zusätzlich zum Heizenergiebedarf den Haushaltsstrombedarf bzw. den jeweils 
allfälligen Betriebsstrombedarf, Kühlenergiebedarf und Beleuchtungsenergiebedarf, abzüglich allfälliger Endener-
gieerträge und zuzüglich eines dafür notwendigen Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener 
Energiemenge, die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf). 

Energieaufwandszahl Heizen 
Verhältniszahl, zwischen dem Heizenergiebedarf und der Summe aus Heizwärmebedarf und Warmwasserwär-
mebedarf. 

Energieaufwandszahl Kühlen 
Verhältniszahl, zwischen dem Kühlenergiebedarf und dem Kühlbedarf. 

Energieausweis 
Ein gemäß der OIB-Richtlinie 6 erstellter Ausweis über die Gesamtenergieeffizienz eines Gebäudes in Umset-
zung der Richtlinie 2010/31/EU und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). 

Fassade, vorgehängte 
Systeme, die sich im Wesentlichen aus den Komponenten 

• Unterkonstruktion, 
• Verankerungs-, Verbindungs- und Befestigungselemente, 
• allenfalls Wärmedämmung (Dämmschicht), 
• Hinterlüftungsspalt bzw. Luftspalt und 
• Außenschicht 

zusammensetzen, die jeweils sinnvoll aufeinander abgestimmte Funktionen zu erfüllen haben. 

Fassade, vorgehängte belüftete 
Fassade mit einem Luftspalt zwischen Wärmedämmung (bzw. bei Fehlen derselben, der Außenwand) und Au-
ßenschicht, der lediglich an der Unterseite Luftöffnungen in der Außenschicht aufweist und mit der Außenluft 
verbunden ist. 

Fassade, vorgehängte hinterlüftete 
Fassade mit einem Hinterlüftungsspalt zwischen Wärmedämmung (bzw. bei Fehlen derselben, der Außenwand) 
und Außenschicht, der durch Zuluftöffnungen an der Unterseite und Abluftöffnungen an der Oberseite der Au-
ßenschicht mit der Außenluft verbunden ist und dadurch einen ständigen Luftstrom („Hinterlüftung") ermöglicht. 

Fassade, nicht hinterlüftete 
Fassade, die weder an der Unterseite noch an der Oberseite durch eine Luftöffnung mit der Außenluft verbunden 
ist. Zwischen Außenschicht und Wärmedämmung (bzw. Wandbildner) kann ein Luftspalt vorhanden sein. 

Feuerstätte 
Wärmeerzeugende Geräteeinheit, in der Verbrennungsprodukte entstehen, die an die Außenluft abgeführt wer-
den müssen. 
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Fluchtniveau 

Höhendifferenz zwischen der Fußbodenoberkante des höchstgelegenen oberirdischen Geschoßes und der an 
das Gebäude angrenzenden Geländeoberfläche nach Fertigstellung im Mittel. 

Fluchtweg 
Weg, der den Benützern eines Bauwerkes im Gefahrenfall grundsätzlich ohne fremde Hilfe das Erreichen eines 
sicheren Ortes des angrenzenden Geländes im Freien – in der Regel eine Verkehrsfläche – ermöglicht. 

Garage 
Gebäude oder Teil eines Gebäudes zum Einstellen von Kraftfahrzeugen. 

Gebäude der Gebäudeklasse 1 (GK1) 
Freistehende, an mindestens drei Seiten auf eigenem Grund oder von Verkehrsflächen für die Brandbekämpfung 
von außen zugängliche Gebäude mit nicht mehr als drei oberirdischen Geschoßen, mit einem Fluchtniveau von 
nicht mehr als 7,00 m und insgesamt nicht mehr als 400 m² Brutto-Grundfläche der oberirdischen Geschoße, 
bestehend aus nicht mehr als zwei Wohnungen oder einer Betriebseinheit. 

Gebäude der Gebäudeklasse 2 (GK2) 
(a) Gebäude mit nicht mehr als drei oberirdischen Geschoßen und mit einem Fluchtniveau von nicht mehr als 

7,00 m von insgesamt nicht mehr als 400 m² Brutto-Grundfläche der oberirdischen Geschoße, 
(b) Reihenhäuser mit nicht mehr als drei oberirdischen Geschoßen und mit einem Fluchtniveau von nicht mehr 

als 7,00 m, bestehend aus Wohnungen bzw. Betriebseinheiten von jeweils nicht mehr als 400 m² Brutto-
Grundfläche der oberirdischen Geschoße, 

(c) Freistehende, an mindestens drei Seiten auf eigenem Grund oder von Verkehrsflächen für die Brandbe-
kämpfung von außen zugängliche Gebäude mit ausschließlicher Wohnnutzung mit nicht mehr als drei ober-
irdischen Geschoßen und mit einem Fluchtniveau von nicht mehr als 7,00 m von insgesamt nicht mehr als 
800 m² Brutto-Grundfläche der oberirdischen Geschoße. 

Gebäude der Gebäudeklasse 3 (GK3) 
Gebäude mit nicht mehr als drei oberirdischen Geschoßen und mit einem Fluchtniveau von nicht mehr als 
7,00 m, die nicht in die Gebäudeklassen 1 oder 2 fallen. 

Gebäude der Gebäudeklasse 4 (GK4) 
(a) Gebäude mit nicht mehr als vier oberirdischen Geschoßen und mit einem Fluchtniveau von nicht mehr als 

11 m, bestehend aus mehreren Wohnungen bzw. mehreren Betriebseinheiten von jeweils nicht mehr als 
400 m² Nutzfläche der einzelnen Wohnungen bzw. Betriebseinheiten in den oberirdischen Geschoßen, 

(b) Gebäude mit nicht mehr als vier oberirdischen Geschoßen und mit einem Fluchtniveau von nicht mehr als 
11 m, bestehend aus einer Wohnung bzw. einer Betriebseinheit ohne Begrenzung der Brutto-Grundfläche 
der oberirdischen Geschoße. 

Gebäude der Gebäudeklasse 5 (GK5) 
Gebäude mit einem Fluchtniveau von nicht mehr als 22 m, die nicht in die Gebäudeklassen 1, 2, 3 oder 4 fallen. 

Gebäude 
Überdeckte, allseits oder überwiegend umschlossene Bauwerke, die von Personen betreten werden können. 

Gebäude, konditionierte 
Gebäude, deren Innenraumklima unter Einsatz von Energie beheizt, gekühlt, be- und entlüftet oder befeuchtet 
wird; als konditionierte Gebäude können Gebäude als Ganzes oder Teile eines Gebäudes, die als eigene Nut-
zungseinheiten konzipiert oder umgebaut wurden, bezeichnet werden. 

Gebäudetechnisches System 
Jene energietechnischen Systeme in einem Gebäude, die erforderlich sind, um den Heizwärmebedarf, den 
Warmwasserwärmebedarf, den Kühlbedarf sowie die erforderlichen Anforderungen an Belüftung und Beleuch-
tung decken zu können. 

Gebäudewert 
Der Gebäudewert ist aufgrund der Neuerrichtungskosten zu ermitteln. Wertbeeinflussende Umstände, wie etwa 
Lage der Liegenschaft, baurechtliche oder andere öffentlich-rechtliche Beschränkungen sowie erhebliche Abwei-
chungen von den üblichen Baukosten, sind nicht zu berücksichtigen. 

Gebrauchstauglichkeit des Tragwerks 
Fähigkeit des Tragwerks und seiner tragenden Bauteile, die Anforderungskriterien an die Nutzbarkeit und Funkti-
on, z.B. Verformungs-, Schwingungs- und Rissbreitenbeschränkungen, zu erfüllen. 
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Gesamtenergieeffizienz-Faktor (fGEE) 

Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf und einem Referenz-
Endenergiebedarf (Anforderung 2007). 

Geschoß 
Gebäudeabschnitt zwischen den Oberkanten der Fußböden übereinanderliegender Räume oder lichter Abschnitt 
zwischen der Oberkante des Fußbodens und der Unterfläche des Daches, wenn die jeweils geforderte Raumhö-
he erreicht wird. Gebäudeabschnitte, die zueinander bis einschließlich der halben Geschoßhöhe versetzt sind, 
gelten als ein Geschoß. Galerien innerhalb eines Raumes gelten nicht als eigenes Geschoß. 

Geschoß, Betriebsbau 
Alle auf gleicher Ebene liegenden Räume sowie in der Höhe zu dieser Ebene versetzte Räume oder Raumteile. 
Galerien, Emporen und Bühnen innerhalb eines Raumes gelten nicht als eigenes Geschoß, sofern deren Netto-
Grundfläche weniger als die Hälfte der Netto-Grundfläche jenes Raumes, in dem sie sich befinden, beträgt. Als 
eigene Geschoße zählen nicht: 

• Räume oberhalb des letzten oberirdischen Geschoßes, die ausschließlich der Unterbringung haustechni-
scher Anlagen für Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Sanitärzwecke dienen, 

• betriebstechnische Räume, wenn der Anteil ständig offener Deckenöffnungen zu darüber- oder darunter 
liegenden Geschoßen größer ist als der Anteil der geschlossenen Flächen, wie z.B. Pressenkeller, 

• untergeordnete Bereiche innerhalb eines Raumes, die in funktionaler Verbindung zu diesem Raum ste-
hen, wie z.B. Büros, Sozialräume, 

• Triebwerksräume für Aufzüge, 
• begehbare Stege und Podeste, wie z.B. Gitterroste in Regallagern zur Erreichung der einzelnen Lager-

ebenen. 

Geschoß, oberirdisches 
Geschoß, dessen äußere Begrenzungsflächen in Summe zu mehr als der Hälfte über dem anschließenden Ge-
lände nach Fertigstellung liegen. Nicht zu den oberirdischen Geschoßen zählen solche, in denen sich keine 
Wohnungen, Betriebseinheiten oder Teile von solchen befinden (z.B. nicht ausgebaute Dachräume, Triebwerks-
räume, Räume für haustechnische Anlagen). 

Geschoß, oberirdisches, Betriebsbau 
Geschoß, dessen äußere Begrenzungsflächen in Summe zu mehr als der Hälfte über dem anschließenden Ge-
lände nach Fertigstellung liegen. 

Geschoß, unterirdisches 
Geschoß, dessen äußere Begrenzungsflächen in Summe zu nicht mehr als der Hälfte über dem anschließenden 
Gelände nach Fertigstellung liegen. 

Größere Renovierung 
Renovierung, bei der mehr als 25 % der Oberfläche der Gebäudehülle einer Renovierung unterzogen werden, es 
sei denn, die Gesamtkosten der Renovierung der Gebäudehülle und der gebäudetechnischen Systeme betragen 
weniger als 25 % des Gebäudewertes, wobei der Wert des Grundstücks, auf dem das Gebäude errichtet wurde, 
nicht mitgerechnet wird. 

Grundfläche 
Brutto-Grundfläche bzw. Netto-Grundfläche entsprechend der Definition in der ÖNORM B 1800. 

Hauptbrandabschnitt 
Bereich, der durch Brandwände von Teilen eines Gebäudes getrennt ist. 

Hauptgang bzw. Haupttreppe 
Verbindungsweg, der zur Erschließung von Aufenthaltsräumen, allgemein zugänglichen Bereichen sowie Räu-
men der täglichen Nutzung dient. Zu Räumen der täglichen Nutzung zählen z.B. Bäder und Toiletten in Wohnun-
gen sowie Abstellräume. 

Haushaltsstrombedarf (HHSB) 
Der Haushaltsstrombedarf ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt. Er entspricht in etwa dem durch-
schnittlichen flächenbezogenen Stromverbrauch eines österreichischen Haushalts. 
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Heizenergiebedarf (HEB) 
Beim Heizenergiebedarf werden zusätzlich zum Heiz- und Warmwasserwärmebedarf die Verluste des gebäude-
technischen Systems berücksichtigt, dazu zählen insbesondere die Verluste der Wärmebereitstellung, der Wär-
meverteilung, der Wärmespeicherung und der Wärmeabgabe sowie allfälliger Hilfsenergie. 

Heizgradtagzahl (HGT) 
Jährliche Heizgradtage HGT20/12. 

Heizwärmebedarf (HWB) 
Wärmemenge, die den konditionierten Räumen zugeführt werden muss, um deren vorgegebene Solltemperatur 
einzuhalten. 

Höhe von Handläufen, Geländern und Brüstungen 
Lotrechter Abstand zwischen der fertigen Standfläche, bzw. bei Treppen der fertigen Stufenvorderkante, und der 
Handlauf-, Geländer- oder Brüstungsoberkante. 

Kohlendioxidemissionen (CO2) 
Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden Kohlendioxidemissionen, einschließlich jener für Vorketten. 

Kühlbedarf (KB) 
Der Kühlbedarf ist jene Wärmemenge, welche aus den Räumen abgeführt werden muss, um unter der Solltempe-
ratur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht nutzbaren inneren und solaren Gewinnen. 

Kühlbedarf, außeninduzierter (KB*) 
Kühlbedarf, bei dessen Berechnung die inneren Wärmelasten und die Luftwechselrate null zu setzen sind (Infiltra-
tion nx wird mit dem Wert 0,15 angesetzt). 

Kühlenergiebedarf (KEB) 
Beim Kühlenergiebedarf werden zusätzlich zum Kühlbedarf die Verluste des Kühlsystems und der Kältebereitstel-
lung berücksichtigt. 

Lagerabschnittsfläche 
Netto-Grundfläche zur Lagerung von Produkten und Gütern, die durch Brandwände, brandabschnittsbildende 
Bauteile oder Außenwände begrenzt wird. 

Länge, charakteristische (lc) 
Maß für die Kompaktheit eines Gebäudes, dargestellt in Form des Verhältnisses des konditionierten Volumens V 
zur umschließenden Oberfläche A dieses Volumens. 

Laubengang, offener 
Gang an der Außenseite eines Gebäudes, der mindestens zur Hälfte gegenüber dem Freien offen ist und der 
überwiegend gleichmäßig verteilte, unverschließbare Öffnungen über der Parapethöhe besitzt. 

LEKT-Wert 
Kennwert für den Wärmeschutz der Gebäudehülle unter Bedachtnahme auf die Kompaktheit bzw. charakteristi-
sche Länge des Gebäudes unter Heranziehung der LEK-Linien (Linien Europäischer Kriterien). 

Nachhallzeit (T) 
Zeit in s, in der nach Abschalten der Schallquelle der Schallpegel im Raum um 60 dB abnimmt. 

Nebengang bzw. Nebentreppe 
Gänge bzw. Treppen, die zusätzlich zu Hauptgängen bzw. Haupttreppen errichtet werden, sowie Gänge bzw. 
Treppen, die zu Räumen führen, die nicht der täglichen Nutzung dienen. Räume, die nicht der täglichen Nutzung 
dienen sind z.B. nicht ausgebaute Dachräume, Technikräume und Galerie- bzw. Abstellflächen als zweite Ebene 
in Wohnräumen. Treppen mit versetztem Stufenauftritt, wie z.B. Sambatreppen oder Spartreppen, gelten nicht als 
Treppen im Sinne der OIB-Richtlinie 4. 

Neubau 
Herstellung von neuen Gebäuden sowie von Gebäuden, bei denen nach Abtragung bestehender baulicher Anla-
gen alte Fundamente oder die bestehenden tragenden Außenbauteile ganz oder teilweise wieder benützt wer-
den. 

Nicht-Wohngebäude 
Gebäude, die nicht überwiegend zum Wohnen genutzt werden. 
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Niederschlagswasser 
Niederschlag, einschließlich Schmelzwasser, der von Dach- und Bodenoberflächen oder Gebäudeaußenflächen 
abfließt und nicht durch Gebrauch verändert ist. 

Nutzfläche – Garage, überdachte Stellplätze, Parkdecks 

Summe der Stell- und Fahrflächen, ausgenommen Zu- und Abfahrten außerhalb von Garagen, überdachten 
Stellplätzen und Parkdecks. 

Nutzwasser 
Aus Regenwasser, Grundwasser oder lokalen Quellen und Brunnen gewonnenes Wasser, das zum Gebrauch 
(wie z.B. als Toilettenspülung, Wasch- oder Gießwasser) dient, den technologischen Anforderungen des jeweili-
gen Prozesses genügt und nicht für den menschlichen Genuss vorgesehen ist. 

Oberfläche der Gebäudehülle 
Fläche der Gebäudehülle entsprechend der Definition in der ÖNORM B 8110-6. 

Parapethöhe 
Vertikaler Abstand zwischen fertiger Standfläche und Oberkante des unteren Stockprofils oder der Brüstung. 

Parkdeck 
Bauwerk zur Einstellung von Kraftfahrzeugen, das in allen Parkebenen an mindestens zwei Seiten seiner ge-
dachten Umfassungswände unverschließbare Öffnungen in einem Mindestausmaß von einem Drittel der gesam-
ten gedachten Umfassungswandfläche aufweist. 

Pegelspitze, kennzeichnende 
Ein für den Betrieb charakteristisches Schallereignis begrenzter Dauer, welches sich deutlich wahrnehmbar vom 
übrigen Geräusch abhebt und eindeutig zugeordnet werden kann. 

Photovoltaik Export 
Ertrag aus Photovoltaik, vermindert um den im Gebäude nutzbaren Anteil. 

Planungsbasispegel (LPB) 
Rechengröße zur Bemessung und Beurteilung von Schallimmissionen in Räumen. 

Primärenergiebedarf (PEB) 
Der Primärenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschließlich der Verluste in allen Vorketten. Der Primärener-
giebedarf weist einen erneuerbaren (PEBern.) und einen nicht erneuerbaren (PEBn.ern.) Anteil auf. 

Rampe 
Bauwerk mit mehr als 4 % Gefälle zur Überwindung eines Niveauunterschiedes. Nicht dazu zählen Gehwege (ein 
dem Geländeverlauf angepasster Weg für Fußgänger) und Gehsteige (parallel zur Fahrbahn verlaufender, für 
Fußgänger vorbehaltener Teil einer Straße). 

Referenz-Heizwärmebedarf (HWBRef) 
Der Referenz-Heizwärmebedarf ist jene Wärmemenge, die in den Räumen bereitgestellt werden muss, um diese 
auf einer normativ geforderten Raumtemperatur, ohne Berücksichtigung allfälliger Erträge aus Wärmerückgewin-
nung zu halten. 

Reihenhaus 
Gebäude mit mehr als zwei unmittelbar aneinander gebauten, nicht übereinander angeordneten, durch mindes-
tens eine vertikale Wand voneinander getrennten selbstständigen Wohnungen bzw. Betriebseinheiten von jeweils 
nicht mehr als 400 m² Brutto-Grundfläche der oberirdischen Geschoße und mit jeweils einem eigenen Eingang 
aus dem Freien für jede Wohnung bzw. Betriebseinheit. Für die Einstufung in eine Gebäudeklasse gemäß der 
OIB-Richtlinie 2 ist jede Wohnung bzw. Betriebseinheit hinsichtlich des Fluchtniveaus gesondert zu betrachten. 

Rettungsweg 
Weg, welcher den Benutzern eines Gebäudes das Erreichen eines sicheren Ortes des angrenzenden Geländes 
im Freien in der Regel mit fremder Hilfe ermöglicht (z.B. mittels Rettungsgeräten der Feuerwehr). 
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Schallabsorptionsgrad, mittlerer (αm,B) 
Schallabsorptionsgrad, der sich im Mittel über alle Raumbegrenzungsflächen ergibt aus 
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Si i-te Teilfläche der Raumbegrenzungsflächen in m² 
αi Schallabsorptionsgrad der i-ten Teilfläche der Raumbegrenzungsflächen 
n Anzahl der Raumbegrenzungsflächen 

Schalldämm-Maß, bewertetes (Rw) 
Einzahlangabe für das Schalldämm-Maß, ermittelt nach ÖNORM EN ISO 717-1 aus den Werten von R (in den 
Terzbändern 100 Hz bis 3150 Hz). 

Schutzhütten in Extremlage 
Beherbergungsstätten, die nur über eine schlichte Ausstattung verfügen sowie nur zu Fuß in einer Gehzeit von 
mehr als einer Stunde zu erreichen und im Regelbetrieb nicht durch mechanische Aufstiegshilfen erschlossen 
sind. 

Standard-Schallpegeldifferenz, bewertete (DnT,w) 
Einzahlangabe für die Standard-Schallpegeldifferenz, ermittelt nach ÖNORM EN ISO 717-1 aus den Werten von 
DnT (in den Terzbändern 100 Hz bis 3150 Hz). 

Sicherheitskategorie 
Kategorie in Abhängigkeit von der brandschutztechnischen Infrastruktur: 

• Sicherheitskategorie K 1: keine besonderen Maßnahmen,  
• Sicherheitskategorie K 2: automatische Brandmeldeanlage,  
• Sicherheitskategorie K 3.1: automatische Brandmeldeanlage und eine während der Betriebszeit einsatz-

bereite, nach dem jeweiligen Landesrecht anerkannte Betriebsfeuerwehr mit mindestens Gruppenstärke, 
• Sicherheitskategorie K 3.2: automatische Brandmeldeanlage und eine ständig (0 bis 24 Uhr) einsatzbe-

reite, nach dem jeweiligen Landesrecht anerkannte Betriebsfeuerwehr mit mindestens Gruppenstärke, 
• Sicherheitskategorie K 4.1: erweiterte automatische Löschhilfeanlage,  
• Sicherheitskategorie K 4.2: automatische Feuerlöschanlage. 

Spektrum-Anpassungswert (Ctr) 
Wert, der nach ÖNORM EN ISO 717-1 zur Einzahlangabe Rw oder R’w oder DnT,w addiert wird, um das Schallpe-
gelspektrum „Straßenverkehrsgeräusch“ zu berücksichtigen. 

Spitzenpegel in der Betriebsstätte, kennzeichnender (LA,Sp) 
Der mit der Zeitbewertung F (Fast) und A-Bewertung gemessene oder errechnete höchste Wert einer kennzeich-
nenden Pegelspitze. 

Standard-Trittschallpegel, bewerteter (L’nT,w) 
Einzahlangabe für den Standard-Trittschallpegel, ermittelt nach ÖNORM EN ISO 717-2 aus den Werten von L’nT 
(in den Terzbändern 100 Hz bis 3150 Hz oder in Oktavbändern 125 Hz bis 2000 Hz). 

Steigleitung 
Im Sinne der OIB-Richtlinie 6 vertikale Verbindungsleitung zwischen Verteilleitung und Anbindeleitung bzw. Stich-
leitung. 

Stellplatz, überdacht 
Überdachte Fläche zum Abstellen von Kraftfahrzeugen, welche an höchstens zwei Seiten durch Wände bzw. 
durch sonstige Bauteile (z.B. Gitter) umschlossen ist. 

Stichleitung 
Verbindung zwischen Steigleitung oder dezentralem Wärmebereitsteller einerseits und der Zapfstelle anderer-
seits. 

Tragwerk 
Jener Teil eines Bauwerkes, der aus einer planmäßigen Anordnung miteinander verbundener tragender Bauteile 
besteht. 
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Trenndecke 

Decke zwischen Wohnungen bzw. Betriebseinheiten untereinander sowie zu anderen Gebäudeteilen. 

Trennwand 
Wand zwischen Wohnungen bzw. Betriebseinheiten untereinander sowie zu anderen Gebäudeteilen (z.B. Trep-
penhäuser). 

Treppenlauf 
Ununterbrochene Folge von mehr als einer Stufe zwischen zwei betretbaren Ebenen (Treppenpodest Geschoß-
decke). 

Trinkwasser 
Wasser für den menschlichen Gebrauch, das geeignet ist, ohne Gefährdung der menschlichen Gesundheit ge-
trunken oder verwendet zu werden. 

Verbindungsstück 
Bauteil oder Bauteile für die Verbindung zwischen dem Auslass der Feuerstätte und der Abgasanlage. 

Verkaufsfläche 
Bereiche, in denen Waren zum Verkauf angeboten werden. Hiezu gehören z.B. Kassenbereiche, Windfänge, 
Ausstellungs-, Vorführ- und Beratungsräume, gastgewerblich genutzte Räume sowie alle dem sonstigen Kunden-
verkehr dienenden Räume. Büros und Lagerbereiche, die nicht mit brandabschnittsbildenden Wänden und De-
cken vom Verkaufsbereich getrennt sind, zählen ebenfalls zur Verkaufsfläche. 

Verkaufsstätten 
Gebäude oder Gebäudeteile, die bestimmungsgemäß dem Verkauf von Waren dienen. 

Versammlungsstätten 
Gebäude oder Gebäudeteile für Veranstaltungen mit mehr als 120 Personen. 

Verteilleitung 
Leitung zwischen Wärmebereitstellungssystem und vertikaler Steigleitung. 

Warmwasserwärmebedarf (WWWB) 
Der Warmwasserwärmebedarf ist in Abhängigkeit der Gebäudekategorie als flächenbezogener Defaultwert fest-
gelegt. 

Wärmespeichersystem 
Prozessbereich in der Anlagentechnik, in dem die in einem Medium enthaltene Wärme gespeichert wird. 

Wärmeverteilsystem 
Prozessbereich in der Anlagentechnik, in dem die benötigte Wärmemenge von der Bereitstellung zur Wärmeab-
gabe transportiert wird. 

Wohngebäude 
Gebäude, die ganz oder überwiegend zum Wohnen genutzt werden. 

Wohnung 
Gesamtheit von einzelnen oder zusammen liegenden Räumen, die baulich in sich abgeschlossen und zu Wohn-
zwecken bestimmt sind und die Führung eines eigenen Haushalts ermöglichen. 

Wohnungstreppen 
Haupttreppen in Wohnungen sowie von Gebäuden oder Gebäudeteilen mit nicht mehr als zwei Wohnungen und 
in Reihenhäusern. 

Zuverlässigkeit des Tragwerks 
Die Fähigkeit eines Tragwerks oder Bauteils, die festgelegten Anforderungen zu erfüllen. 
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